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STATUSANFRAGE

Eine aktuelle Entscheidung zeigt: Auch Mit-
arbeiter konnen eine Statusanfrage stellen
und die kann fiir den Arbeitgeber ungiinstig
ausgehen. Handeln Sie deshalb bei Zwei-
feln an der Versicherungsfreiheit rechtzeitig

und betriebspriifungssicher.
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Fiir Rentner, die als geringfiigig
entlohnte Minijobber arbeiten,
fiihren Sie die tiblichen Pauscha-
len ab. Ein aktuelles Urteil zeigt:
Das gilt auch, wenn die Rentner
eine berufsstandische Versor-
gung beziehen. Seite 3

Aktuelle Daten zeigen: Die
meisten geringfiigig entlohnten
Minijobber lassen sich von der
Rentenversicherungspflicht
befreien. Wie Sie eine solche Be-
freiung rechtssicher handhaben,

lesen Sie auf den Seiten 4 und 5.

Auch Betriebspriifer kdnnen sich
irren. Wann es sich lohnt, gegen
das Ergebnis einer Priifung Wi-
derspruch und Klage zu erheben,
zeigt eine aktuelle Entscheidung
des Landessozialgerichts Baden-
Wiirttemberg auf Seite 10.

{2 PERSONALWISSEN




\)

v

2

»Arbeitnehmerstatus?
Kiimmern Sie sich
um Klarung!“

Liebe Leserin, lieber Leser,

eine lhrer wichtigsten Aufgaben ist die Priifung, ob ein neuer
Mitarbeiter abhangig beschaftigt und damit versicherungs-
pflichtig ist oder ob es sich um einen selbststandigen Auftrag-
nehmer handelt. Mit der richtigen Beurteilung stellen Sie die
Weichen fir ein betriebsprifungssicheres Beschaftigungs-
verhaltnis. Liegen Sie falsch, drohen Ihrem Unternehmen
hohe Nachzahlungen.

Aktuelle Urteile zeigen: Hierbei geht es oft um mehrere
10.000 €. Doch nicht immer konnen Sie die Frage ,Versiche-
rungspflicht oder nicht?“ auf Anhieb klaren. Das gilt beson-
ders angesichts neuer Arbeitszeitmodelle.

Ich rate Ihnen fiir solche Falle: Nehmen Sie das Statusfeststel-
lungsverfahren in Anspruch —und zwar so friih wie moglich.
Eine neue Entscheidung, die ich Ihnen auf den Seiten 6 und 7
vorstelle, zeigt: Auch Mitarbeiter konnen eine Anfrage starten,
und die fallt vielleicht nicht so aus wie geplant oder erwartet.
Lesen Sie, wie Sie es besser machen als das Unternehmen im
dargestellten Streitfall.

Viel Spal beim Lesen wiinscht lhnen lhre

Britta Schwalm

Als Rechtsanwaltin und Expertin fur Sozialversicherungs- und
Lohnsteuerrecht berat sie vor allem kleine und mittelstandische
Unternehmen.
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URTEIL DER WOCHE

Auch fiir Minijobber, die diese Altersvorsorge erhalten,
miissen Sie die Rentenversicherungspauschale abfiihren

Viele Rentner arbeiten als geringfiigig entlohnte Minijobber weiter. Fiir diese Mitarbeiter miissen Sie grundsatzlich die gleichen Pau-
schalen abfiihren wie fiir alle anderen 556-€-Krafte. Wie ein aktuelles Urteil des Landessozialgerichts (LSG) Baden-Wiirttemberg zeigt,
gilt das auch, wenn die Rentner eine berufsstandische Versorgung beziehen (LSG, Urteil vom 16.5.2025, Az. L 8 BA 228/25).

Ein Zahnarzt beschaftigte seine Eltern jeweils als geringflgig den, wenn sie Personen beschaftigen, die bereits eine Versor-
entlohnte Minijobber. Die Mitarbeiter bezogen Altersbeziige aus gung (etwa aus einem Versorgungswerk) beziehen.

einer berufsstandischen Versorgung. Der Arbeitgeber flihrte des-

halb keine Rentenversicherungspauschalen fir die beiden ab. Wie  FAZIT
sich bei einer Betriebsprifung herausstellte, war das falsch: Im Er-

gebnis sollte der Zahnarzt die Pauschalen in Héhe von insgesamt Arbeitet ein Rentner als 556-€-Kraft, flihren Sie flir den Mit-
6.345,00 € fur drei Jahre nachzahlen. Er zog vor Gericht, hatte aber arbeiter die Ublichen Pauschalen ab. Hat der Mitarbeiter die

in keiner Instanz Erfolg. Das LSG stellte Folgendes klar: Regelaltersgrenze noch nicht erreicht, besteht Rentenversi-

cherungspflicht. Danach besteht Rentenversicherungsfrei-
heit. Bei einem Verzicht auf die Versicherungsfreiheit wirkt
sich neben dem eigenen Beitragsanteil auch der Arbeitge-
beranteil rentensteigernd aus.

1. Furgeringfligig entlohnte Minijobber muss der Arbeitgeber
grundsatzlich eine Pauschale von insgesamt 30 % abflhren.
Hinzu kommt im Fall der Rentenversicherungspflicht ein vom
Mitarbeiter gezahlter Aufstockungsbetrag in der Rentenver-
sicherung bis zum regularen Rentenversicherungsbeitrag.

2. Die Pauschale zur Rentenversicherung fallt auch dann an, In der Kranken- und Pflegeversicherung sind Rentner, die eine Td-
wenn geringfiigig entlohnte Beschaftige als Bezieher einer tigkeit Uber einen Minijob hinaus austiben, versicherungspflichtig.
Versorgung nach Erreichen einer Altersgrenze rentenversiche-  Diese Versicherungspflicht als Arbeitnehmer geht der Versiche-
rungsfrei sind. Nach dem gesetzgeberischen Zweck, so die rungspflicht als Rentner vor. Die Beitragspflichten aus der Rente
Begriindung, diirften Arbeitgeber nicht besser gestellt wer- und dem Arbeitsentgelt bestehen nebeneinander.

Renten- und Arbeitslosenversicherung: ,vor* oder ,,ab“ Erreichen der Regelaltersrente

REGELUNG ZUR SO- VOR ERREICHEN DER AB ERREICHEN DER REGELALTERSRENTE
ZIALVERSICHERUNG REGELALTERSRENTE

Rentenversicherungs- Firalle beschaftigten Al-  Altersvollrentner sind nach Erreichen der Regelaltersgrenze rentenversiche-

pflicht tersrentner bestehtRen-  rungsfrei. Um eine Verzerrung des Wettbewerbs auf dem Arbeitsmarkt zu
tenversicherungspflicht.  vermeiden, zahlen Arbeitgeber flir beschaftigte Altersvollrentner weiterhin
Dabeiist es unerheblich,  den Arbeitgeberanteil zur Rentenversicherung. Dieser Beitrag entspricht der

ob die Altersrente als Hohe nach dem Arbeitgeberbeitrag, der zu zahlen ware, wenn der Beschaf-
Vollrente oder Teilrente tigte rentenversicherungspflichtig ware. Die Beitragsanteile Ihres Unterneh-
gezahlt wird. mens flhren nicht zu einer individuellen Zurechnung fiir den beschaftigten

Arbeitnehmer. Die korrekte Beitragsgruppe ist in diesen Fallen die , 3

Achtung: Rentner ab Erreichen der Regelaltersrente konnen auf die Ren-
tenversicherungsfreiheit verzichten. Der Verzicht ist Ihnen gegentiber zu
erklaren. Erkann nur fur die Zukunft erklart werden und ist fir die Dauer der
Beschaftigung bindend. Nehmen Sie die Verzichtserklarung zu den Entgelt-
unterlagen. Es sind dann nicht nur Arbeitgeber-, sondern auch Arbeitneh-
meranteile zu zahlen, es gilt die Beitragsgruppe 1

Arbeitslosenversiche- Es besteht Arbeits- Altersvollrentner sind nach Erreichen der Regelaltersgrenze arbeitslosenver-

rungspflicht losenversicherungs- sicherungsfrei. Um eine Verzerrung des Wettbewerbs auf dem Arbeitsmarkt
pflicht. Arbeitgeber und zu vermeiden, zahlen Arbeitgeber fur beschaftigte Altersvollrentner weiter-
Mitarbeiter tragen die hin den Arbeitgeberanteil zur Arbeitslosenversicherung. Dieser Beitrag ent-
Beitrage wie beiallen spricht der Hohe nach dem Arbeitgeberbeitrag, der zu zahlen ware, wenn der
anderen Beschaftigten Beschaftigte rentenversicherungspflichtig ware. Die korrekte Beitragsgruppe
auch je zur Halfte. ist die ,, 2

Cy Muster, Checklisten, Downloads und Ausgabenarchiv unter: www.personalwissen.de/login 3



BESONDERE MITARBEITER

Rentenversicherungspflicht oder Befreiung? So helfen Sie
»lhren® Minijobbern, die richtige Entscheidung zu treffen

Die Minijob-Zentrale hat am 26.5.2025 ihren ersten Quartalsbericht fiir 2025 vorgelegt. Danach lag der Anteil der rentenversicherungs-
pflichtigen Minijobber bei 20,6 %. Das heilt, von den insgesamt etwa 6,6 Millionen Minijobbern in Deutschland sind etwa 1,36 Millionen
rentenversicherungspflichtig. Umgekehrt bedeutet das: Die meisten geringfiigig entlohnten Minijobber lassen sich von der Rentenver-
sicherungspflicht befreien. In solchen Fillen ist es enorm wichtig, dass Sie als Entgeltabrechner die Befreiung richtig handhaben. Lesen

Sie hier, worauf Sie dabei nach aktuellen Vorgaben achten miissen.

Geringfugig entlohnte Minijobber sind rentenversicherungs-
pflichtig, konnen sich aber befreien lassen. Dann erhalten sie
einerseits ihr volles Entgelt brutto gleich netto. Andererseits er-
reichen sie aber keine Pflichtbeitragszeiten in der Rentenversiche-
rung. Ist eine Befreiung einmal erteilt, ist sie unwiderruflich. Dari-
ber sollten Sie mit allen neuen 556-€-Kraften Ihres Unternehmens
sprechen.

Um diese Mitarbeiter geht es

Geringflgig entlohnte Minijobber sind unbefristete Arbeitsver-
haltnisse, bei denen die Bruttoverdienstgrenze aktuell 556 € mo-
natlich nicht Ubersteigt. Fir diese Mitarbeiter flihren Sie keine
Beitrage zur Kranken-, Pflege- und Arbeitslosenversicherung ab.
Vielmehr zahlen Sie eine monatliche Pauschale von maximal 30 %
des Entgelts (15 % Rentenversicherungspauschale, 13 % Kranken-
versicherungspauschale, 2 % pauschale Lohnsteuer) plus Umla-
gen.

Automatische Rentenversicherungspflicht mit
Befreiungsmaoglichkeit

Minijobber auf 556-€-Basis sind automatisch rentenversiche-
rungspflichtig. Die Mitarbeiter kdnnen sich aber auf Antrag be-
freien lassen. Solange Minijobber keinen Befreiungsantrag ge-
stellt haben, gilt Folgendes:

1.

Der Gesamtbeitrag zur Rentenversicherung betragt auch fur
Minijobber 18,6 %. Davon zahlt der Arbeitgeber die Pauschale
von 15 %.

Der Minijobber muss aus eigener Tasche die 15-%-Pauschale
zur Rentenversicherung bis zum vollen Beitragssatz von

18,6 % aufstocken. So erwirbt er vollwertige Rentenanspriiche
sowie Anspriiche auf Rehabilitationsleistungen.

Bei der Berechnung des Aufstockungsbeitrags flir den Beschaftig-
ten gehen Sie von einer Mindestbeitragsbemessungsgrundlage
von 175 € aus.

Beispiel: Ein Mitarbeiter Ihres Unternehmens verdient monatlich
550 € und ist damit ein Minijobber. Er mdchte bei der Rentenver-
sicherungspflicht bleiben und keinen Befreiungsantrag stellen.
Ein weiterer Minijobber wurde zum 1.1.2025 neu eingestellt und
verdient monatlich 140 €. Er bleibt ebenfalls bei der Rentenversi-
cherungspflicht. Bei der Beitragsbemessung fur den zweiten Mi-
nijobber legen Sie die Mindestbeitragsbemessungsgrundlage von
175 € zugrunde, da das Entgelt des Minijobbers nur 140 € betragt.

Das gilt aber nur fiir den Arbeitnehmer- und nicht fur den Arbeit-

geberbeitrag.
Die Berechnung fiir Minijobber Nr. 1 ergibt folgende Beitra-
ge fiir die Rentenversicherung
Monatliches Entgelt: 550 €

Gesamtrentenversicherungsbeitrag (18,6 % von 550 €):
102,30 €

Pauschaler Arbeitgeberbeitrag Ihres Unternehmens (15 %
von 550 €): 82,50 €

Daraus folgende Zuzahlung des Arbeitnehmers (102,30 € -
82,50€):19,80 €

Die Berechnung fiir Minijobber Nr. 2 ergibt folgende Beitra-
ge zur Rentenversicherung

Monatliches Entgelt: 140 €
Rentenversicherungsbeitrag (18,6 % von 175 €): 32,55 €
Pauschaler Arbeitgeberbeitrag (15 % von 140 €): 21€

Die Zuzahlung des Arbeitnehmers (32,55 € - 21€): 11,55 €

Hinzu kommen die Umlagen U2 und die Insolvenzgeldumlage so-

wie je nach GroRe Ihres Unternehmens die Umlage U1.

ACHTUNG

Die Zuzahlung des Arbeitnehmers behandeln Sie als Be-
standteil des Gesamtsozialversicherungsbeitrags. Sie ha-
ben den Arbeitnehmeranteil vom Arbeitsentgelt einzube-
halten, in den Beitragsnachweis aufzunehmen und an die
Knappschaft-Bahn-See abzuftihren.

Befreiung: Klaren Sie die Konsequenzen

!

Lasst sich der Mitarbeiter von der Rentenversicherungspflicht
befreien, fallt im Hinblick auf die Rentenversicherung nur die
Pauschale von 15 % an, die der Arbeitgeber zahlt. Der Mitarbeiter
,spart”sich den Aufstockungsbetrag von aktuell 3,6 %. Allerdings
verzichtet er im Gegenzug auch auf die Leistungen der Renten-
versicherung. Und: Ihr Kollege kann den Befreiungsantrag spater
nicht einfach wieder zurlicknehmen. Er ist fur die gesamte Dau-
er der Beschaftigung bindend. AuRBerdem gilt er fiir alle zeitgleich
ausgelibten geringfligig entlohnten Minijobs. Das sollten Sie vor
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jedem Befreiungsantrag mit dem jeweiligen Mitarbeiter durch-
sprechen und ihm auBerdem das Merkblatt der Minijob-Zentrale
aushandigen, das Sie unter file:///C:/Users/BS/Downloads/Befrei-
ungsantrag-fuer-Arbeitnehmer-im-Gewerbe-1.pdf finden.

So funktioniert die Befreiung

Die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht missen Mit-
arbeiter beim Arbeitgeber bzw. bei lhnen beantragen.

Musterformulierung fiir den Antrag auf Befreiung

Name:

Vorname:

Rentenversicherungsnummer:

Hiermit beantrage ich die Befreiung von der Versicherungs-
pflicht in der Rentenversicherung im Rahmen meiner ge-
ringfligig entlohnten Beschaftigung. Damit verzichte ich
auf den Erwerb von Pflichtbeitragszeiten. Ich habe die Hin-
weise auf dem ,Merkblatt tiber die moglichen Folgen einer
Befreiung von der Rentenversicherungspflicht” zur Kennt-
nis genommen.

Mir ist bekannt, dass der Befreiungsantrag fur alle von mir
zeitgleich ausgelibten geringfligig entlohnten Beschafti-
gungen gilt und furr die Dauer der Beschaftigungen bindend
ist. Eine Ruicknahme ist nicht moglich. Ich verpflichte mich,
alle weiteren Arbeitgeber, bei denen ich eine geringfligig
entlohnte Beschaftigung austibe, lber diesen Befreiungs-
antrag zu informieren.

(Ort, Datum)

(Unterschrift des Arbeitnehmers)

Nicht an die Minijob-Zentrale weiterleiten

Nehmen Sie den Befreiungsantrag entgegen, notieren Sie das Ein-
gangsdatum darauf und verwahren Sie den Antrag bei den Ent-
geltunterlagen. Leiten Sie den Antrag nicht an die Minijob-Zentra-
le weiter. Vielmehr melden Sie den Eingang des Befreiungsantrags
spatestens innerhalb von 6 Wochen (42 Kalendertagen). Dies
erfolgt in der Meldung zur Sozialversicherung (SV-Meldung) mit
der Beitragsgruppe ,5" in der Rentenversicherung. Widerspricht
die Minijob-Zentrale dem Befreiungsantrag nicht innerhalb eines
Monats, gilt die Befreiung vom Ersten des Kalendermonats an als
erteilt, in dem der Befreiungsantrag bei Ihnen eingegangen ist —
friihestens ab Beschaftigungsbeginn.

Was Sie bei sofortiger Befreiung melden

Stellt ein Minijobber den Befreiungsantrag im ersten Monat sei-
ner Beschaftigung in lhrem Unternehmen, melden Sie die Antrag-
stellung mit der Anmeldung der Beschaftigung. Dabei gehen Sie
von der Bewilligung der Befreiung von der Rentenversicherungs-
pflicht durch die Minijob-Zentrale aus. Melden Sie die Beschafti-

BESONDERE MITARBEITER

gungauch hier mit der Beitragsgruppe ,,5“ zur Rentenversicherung
(Pauschalbeitrag). An der Beitragsgruppe erkennt die Minijob-
Zentrale, dass der Mitarbeiter einen Befreiungsantrag gestellt hat,
und pruft die Voraussetzungen der Befreiung.

Diese Riickmeldung erhalten Sie

Stellt die Minijob-Zentrale fest, dass die Voraussetzungen der Be-
freiung nicht gegeben sind (liegt z. B. gar kein Minijob vor), teilt sie
lhnen dies innerhalb eines Monats mit. Sind die Befreiungsvoraus-
setzungen erflllt, erfolgt keine Riickmeldung der Minijob-Zentra-
le. In diesen Fallen gilt die Befreiung rlickwirkend zum Beginn der
Beschaftigung als erteilt.

Beispiel: Ein ab 1.1.2025 beschaftigter Minijobber gibt Ihnen
am 14.1.2025 einen Antrag auf Befreiung von der Rentenver-
sicherungspflicht. Die Befreiung wirkt vom 1.1.2025 an.

Wenn sich die Minijob-Zentrale nicht meldet, brauchen Sie nichts
weiter zu unternehmen. Das gilt auch dann, wenn der Mitarbei-
ter den Befreiungsantrag vor der erstmaligen Aufnahme seiner
Beschaftigung einreicht, beispielsweise im Zusammenhang mit
dem Abschluss seines Arbeitsvertrags. Dann kénnen Sie den Be-
freiungsantrag ebenfalls mit Ihrer Anmeldung innerhalb von 6
Wochen nach Aufnahme der Beschaftigung berticksichtigen. Das
gilt auch dann, wenn zu diesem Zeitpunkt bereits 6 Wochen seit
dem Eingang des Befreiungsantrags vergangen sind.

So melden Sie bei einem spateren Antrag

Beantragt der Mitarbeiter die Befreiung von der Rentenversiche-
rungspflicht nach dem ersten Kalendermonat der Beschaftigung
in lhrem Unternehmen, beginnt die Befreiung erst ab dem Ersten
des Kalendermonats, in dem der Antrag bei Ihnen eingegangen
ist.

Beispiel: Ein ab 14.1.2025 beschaftigter Minijobber gibt Ihnen
am 4.2.2025 einen Antrag auf Befreiung von der Rentenver-
sicherungspflicht. Die Befreiung wirkt vom 1.2.2025 an.

Der Minijobber nimmt seine Beschaftigung also zunachst renten-
versicherungspflichtig auf. Sie melden ihn entsprechend mit der
Beitragsgruppe ,1“ zur Rentenversicherung (Pflichtbeitrag) an.
Zum Ersten des Kalendermonats (des Eingangs des Befreiungs-
antrags) geben Sie innerhalb von 6 Wochen eine Ab- und Anmel-
dung aufgrund des Wechsels der Beitragsgruppe in der Renten-
versicherung ab. Tragen Sie folgende Schlissel ein:

1. Die Abmeldung der Beschaftigung mit der Beitragsgruppe ,1
zur Rentenversicherung erfolgt mit dem Abgabegrund , 32

2. Die Anmeldung mit der Beitragsgruppe ,,5“ zur Rentenversi-
cherung erfolgt mit dem Abgabegrund ,12“

Wenn Sie der Minijob-Zentrale den Antrag des Mitarbeiters erst
nach Ablauf von 6 Wochen nach Eingang melden, tritt die Befrei-
ung aufgrund der verspateten Meldung nicht rlickwirkend ein. Sie
giltab dem Ersten des libernachsten Kalendermonats.
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Musterformulierung: Befreiung von der Rentenversicherungspflicht 

Die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht müssen Mitarbeiter beim Arbeitgeber bzw. bei Ihnen beantragen



Musterformulierung für den Antrag auf Befreiung

Name: 	 Vorname: 	 Rentenversicherungsnummer: 	

Hiermit beantrage ich die Befreiung von der Versicherungspflicht in der Rentenversicherung im Rahmen meiner geringfügig entlohnten Beschäftigung. Damit verzichte ich auf den Erwerb von Pflichtbeitragszeiten. Ich habe die Hin- weise auf dem „Merkblatt über die möglichen Folgen einer Befreiung von der Rentenversicherungspflicht“ zur Kenntnis genommen.

Mir ist bekannt, dass der Befreiungsantrag für alle von mir zeitgleich ausgeübten geringfügig entlohnten Beschäftigungen gilt und für die Dauer der Beschäftigungen bindend ist. Eine Rücknahme ist nicht möglich. Ich verpflichte mich, alle weiteren Arbeitgeber, bei denen ich eine geringfügig entlohnte Beschäftigung ausübe, über diesen Befreiungsantrag zu informieren.



(Ort, Datum)



(Unterschrift des Arbeitnehmers)
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TOP-THEMA

Die erste wichtige Frage, die Sie fiir jeden neuen Mitarbeiter zu kldren haben, lautet: Handelt es sich um einen versicherungs-
pflichtigen Arbeitnehmer oder einen selbststandigen Auftragnehmer? Dabei kénnen Sie sich kaum auf die Vereinbarung zwi-
schen lhrem Unternehmen und dem betreffenden Mitarbeiter verlassen. Ein gerade veréffentlichtes Urteil zeigt: Es kommt in
erster Linie darauf an, wie die Zusammenarbeit tatsachlich praktiziert wird. Entspricht sie nicht der Vereinbarung und stellt der
Beschéftigte eine Statusanfrage, konnen hohe Nachzahlungen auf den Arbeitgeber zukommen (Landessozialgericht (LSG) Berlin-

Brandenburg, Urteil vom 21.3.2025, Az. L1BA15/22).

Ein Mann, der sich als Berater selbststandig machen wollte,
wurde von einem Unternehmen mit der Leitung einiger Pro-
jekte beauftragt. Grundlage jeder Zusammenarbeit waren
jeweils Honorarvertrage zwischen den Jahren 2009 und 2011.

Im Juli 2013 beantragte der Berater die Feststellung seines so-
zialversicherungsrechtlichen Status nach § 7a Abs.1Satz 1Sozi-
algesetzbuch (SGB) IV fiir die Projektleitungen. Er strebte dabei
die Feststellung an, dass er wahrend der Betreuung der Projek-
te ein abhdngig beschaftigter Mitarbeiter des Unternehmens
gewesen sei. Sein Antrag hatte Erfolg.

Die Clearingstelle der Deutschen Rentenversicherung Bund
stellte fest, dass die Tatigkeit des Mitarbeiters in den Bereichen
Lagerhaltung, Rechnungswesen und EDV fur das Unterneh-
men im Rahmen eines abhangigen Beschaftigungsverhaltnis-
ses ausgelibt worden war. Es habe wahrend der gesamten Zeit
Versicherungspflicht in der Kranken-, Pflege-, Renten-, und
Arbeitslosenversicherung bestanden.

Das Unternehmen war mit dem Ergebnis nicht einverstanden
und klagte. Es war nach eigenen Angaben davon ausgegangen,
einen freien Mitarbeiter zu beschaftigten. Das Sozialgericht in
erster Instanz und das LSG bestatigten jedoch die Statusfest-
stellung. Nach Ansicht der Gerichte schuldete der Mann dem
Unternehmen in erster Linie keine Werke mit entsprechender
Haftung, sondern projektbezogene Dienste. Zudem wurde er
eher wie ein Mitarbeiter vergltet und sei —zum Teil auch Re-
mote — in das Unternehmen eingegliedert gewesen. Die An-
haltspunkte, die fur eine Selbststandigkeit sprechen, seien da-
gegen insgesamt von untergeordneter Bedeutung.

Auch wenn Beschaftigte im Homeoffice arbeiten und
Tatigkeiten ausliben, die viel Eigenverantwortung er-
fordern, verschwimmen die Grenzen zwischen Selbst-

standigkeit und versicherungspflichtiger Beschaftigung
immer mehr. Dennoch missen Sie auch in diesen Fallen
eine betriebspriifungssichere Entscheidung treffen, um
hohe Nachzahlungen zu vermeiden. Laden Sie die Ver-
antwortung im Zweifel am besten vollstandig ab und
stellen Sie so friih wie moglich eine Statusanfrage bei
der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRVB). Den-
ken Sie daran: Die Mitarbeiter kdnnen ebenfalls jeder-
zeit selbst ein Statusfeststellungsverfahren beantragen.
Deren Ergebnis kann auch zu Ungunsten lhrer Vereinba-
rung ausfallen.

Oftist es selbst flir Experten wie Sie nicht einfach, eine freie
Mitarbeit von einer abhangigen Beschaftigung abzugrenzen.
Nicht gerade einfacher ist die Entscheidung auch aufgrund
der Vertragsfreiheit: hr Unternehmen kann viele Tatigkei-
ten rechtlich sowohl von einem Arbeitnehmer als auch von
einem freien Werkunternehmer oder Dienstleister erledigen
lassen.

Besonders kompliziert kann die Abgrenzung bei Berufsgrup-
pen wie Putzkrafte, IT-Fachleute, Lohnbuchhalter, Webdesig-
ner etc. werden: Einige Dienstleister sind jeweils nur stunden-
weise fur mehrere Unternehmen tatig und bezeichnen sich
haufig selbst als selbststandige Gewerbetreibende. Doch sind
sie das wirklich? Ein Irrtum dartiber kann fir den Auftraggeber
bzw. Arbeitgeber sehr teuer werden: Manchmal muss dieser
Sozialversicherungsbeitrage und Saumniszuschlage fir viele
Jahre nachzahlen.

In unklaren Fallen steht Ihnen das Statusfeststellungsverfah-
ren der Deutschen Rentenversicherung Bund (DRVB) zur Ver-
fligung, das Ihnen eine rechtssichere Entscheidung liefert. Auf
die daraufhin getroffene Entscheidung konnen Sie sich beru-
fen, und zwar gegenlber allen Sozialversicherungstragern. An
die Entscheidung sind auch die Krankenkassen und die Knapp-
schaft-Bahn-See als Einzugsstellen, die Bundesagentur fir
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Arbeit und die Pflegekasse gebunden. Das Verfahren ist fur lhr
Unternehmen kostenlos.

Details und Formulare finden Sie auf den Seiten der
Deutschen Rentenversicherung Bund unter https://
www.deutsche-rentenversicherung.de/SharedDocs/
Formulare/DE/Formularpakete/01 versicherte/01_vor
der_rente/ DRV_Paket Versicherung Statusfeststel-
lung.html oder kurz https://shorturl.at/iYQRV

Sie sollten die Anfrage so schnell wie moglich starten. Das
lohnt sich fur Ihr Unternehmen. Der Grund: Trifft die Deutsche
Rentenversicherung Bund (DRVB) die Entscheidung ,Versiche-
rungspflicht® gilt diese grundsatzlich ab dem ersten Tag der
Beschaftigung des betreffenden Mitarbeiters.

Beispiel: Nachdem eine Grafikdesignerin bereits seit
dem 1.10.2024 fur ein Unternehmen gearbeitet hatte,
kamen dem Entgeltabrechner Mitte des Jahres 2025
plotzlich Zweifel an der Versicherungsfreiheit bzw.
dem Status als freie Mitarbeiterin. Er beantragte ein
Statusfeststellungsverfahren, dessen Ergebnis laute-
te: Versicherungspflichtige Arbeitnehmerin® Die Ver-
sicherungspflicht gilt riickwirkend bis zum Beginn der
Beschaftigung. Die entsprechenden Beitrage missen
nachgezahlt werden.

Haben Sie zu lange mit dem Antrag auf das Verfahren gewar-
tet, muss Ihr Betrieb die Beitrage also unter Umstanden fur
Monate oder sogar Jahre nachzahlen. Das bedeutet:

1. lhr Betrieb ist verpflichtet, die Gesamtsozialversiche-
rungsbeitrage flr den gesamten Zeitraum seit Beschafti-
gungsbeginn nachzuzahlen.

2. Die Arbeitnehmeranteile des Mitarbeiters dirfen Sie von
diesem nur fir die letzten drei Lohn- und Gehaltsabrech-
nungen abziehen. Den Rest muss Ihr Unternehmen allein
zahlen.

3. Furden gesamten Zeitraum fallen aulRerdem Saumniszu-
schlage an.

Wenn Sie oder der Mitarbeiter das Anfrageverfahren inner-
halb des ersten Monats der Beschaftigung eingeleitet haben,
ist der betreffende Beschaftigte dagegen erst ab dem Tag der
Statusentscheidung versicherungspflichtig. Voraussetzung
flr die Versicherungspflicht ab Entscheidungsdatum ist au-
Rerdem, dass der Mitarbeiter der Entscheidung zustimmt und
dass er bis zur Bekanntgabe der Entscheidung ausreichend
(privat) versichert ist (Renten- und Krankenversicherung).

Sie konnen auch ein Statusfeststellungsverfahren be-
antragen, bevor die Tatigkeit, um die es geht, beginnt.

Nutzen Sie diese Moglichkeit, haben Sie schon im Vor-
feld einer Beschaftigung Planungssicherheit und kon-
nen die Parameter gegebenenfalls noch rechtzeitig an-
dern. Voraussetzung ist, dass ein schriftlicher Vertrag
Uber das Vertragsverhaltnis geschlossen worden ist
und die Umstande der beabsichtigten Durchfiihrung
feststehen.

Generell kommt Versicherungspflicht bei neuen Mitarbeitern
nur infrage, wenn es sich um einen abhangig beschaftigten
Mitarbeiter lhres Unternehmens handelt. Anders gesagt: Sie
mussen sich nicht um die Sozialversicherungspflicht, die An-
meldung oder Beitrage eines freien Mitarbeiters (also Selbst-
standigen) kimmern. Ob ein Mitarbeiter abhdngig beschaf-
tigt oder selbststandig ist, beurteilen zunachst Sie. Dabei
prufen Sie die Indizien, die flr eine Selbststandigkeit und die
Indizien, die flr eine Anstellung des Mitarbeiters sprechen. Fir
die Prifung gehen Sie in drei Schritten vor:

1. Schritt: Stellen Sie alle Kriterien auf, die im konkreten Fall fiir
eine abhangige Beschaftigung auf der einen Seite und eine
freie Mitarbeit auf der anderen Seite sprechen. Fir eine ab-
hangige Beschaftigung sprechen z. B. die Weisungsgebunden-
heit eines Mitarbeiters, fehlendes Unternehmerrisiko, feste
Arbeitszeiten und die Eingebundenheit ins Unternehmen.

2. Schritt: Betrachten Sie alle zusammengetragenen Kriterien,
und stellen Sie fest, welche Seite Uberwiegt.

3. Schritt: Prifen Sie vor allem die tatsachlichen Gegebenhei-
ten. Steht im Vertrag beispielsweise ,freier Mitarbeiter”, dur-
fen Sie sich nicht daraufverlassen. Widersprechen sich die Ver-
einbarung und deren praktische Durchfiihrung, kommt es nur
aufdie Praxis an.

Die Abgrenzung eines Arbeitsvertrages von einem freien
Dienstvertrag mussen Sie immer einzelfallbezogen vorneh-
men. Es gibt dabei kein alleinstehendes Merkmal, das Sie als
unverzichtbares Kriterium betrachten konnen und das alle
anderen aushebelt. Abstrakte, fur alle Arbeitsverhaltnisse gel-
tende Kriterien lassen sich nicht aufstellen. MalRgebend ist al-
lein das Gesamtbild des Einzelfalls.

Ein wichtiges Indiz bei der Beurteilung der Versiche-
rungspflicht ist zum einen die ,Weisungsgebunden-
heit, d. h. die Frage, wie sehr der Arbeitgeber ,Chef* des
zu beurteilenden Mitarbeiters ist. Zum anderen wird
immer gepruft, wie sehr der zu beurteilende Mitarbeiter
ins Unternehmen des Auftraggebers/Arbeitgebers ein-
gegliedertist.
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FREISTELLUNGEN

Unbezahlter Urlaub: Wie Sie die Versicherungspflicht regeln

Derzeit haben viele Arbeitnehmer ihren Jahresurlaub bereits aufgebraucht. Wenn diese Mitarbeiter nun nochmals frei nehmen wollen,
bleibt oft nur noch der unbezahlte Urlaub. Wenn sich Ihr Unternehmen und ein Beschaftigter auf unbezahlten Urlaub geeinigt haben,
miissen Sie diesen besonderen Fall sozialversicherungsrechtlich regeln.

Auch bei unbezahltem Sonderurlaub tiber mehrere Monate bleibt
das Arbeitsverhaltnis in arbeitsrechtlicher Hinsicht weiter be-
stehen. Der Mitarbeiter kann nach Ende des Urlaubs an seinen Ar-
beitsplatz zuriickkehren. Anders sieht die Sache allerdings in ver-
sicherungsrechtlicher Hinsicht aus. Die Versicherungspflicht von
Mitarbeitern setzt die Beschaftigung gegen Arbeitsentgelt vor-
aus. Eine Beschaftigung gilt nur dann ohne Zahlung von Arbeits-
entgelt als fortbestehend, wenn

1. das Beschaftigungsverhaltnis in arbeitsrechtlicher Hinsicht
selbst nicht beendet ist und

2. die Zahlungsunterbrechung nicht langer als einen Monat
dauert (§ 7 Abs. 3 Sozialgesetzbuch (SGB) IV).

Nach Ablauf des Monats endet die Beschaftigungsfiktion. Die
Monatsfrist beginnt am Tag nach der letzten Entgeltzahlung
und endet einen Monat spater. Sie brauchen bei unbezahltem
Urlaub nur dann keine Meldungen zu erstatten, wenn die Arbeits-
unterbrechung einen Monat nicht Uberschreitet und es insofern
nicht zur Beendigung des sozialversicherungspflichtigen Be-
schaftigungsverhaltnisses kommt. Bei langeren Arbeitsunterbre-
chungen endet die sozialversicherungspflichtige Beschaftigung
dagegen nach einem Monat. Das gilt auch dann, wenn der unbe-
zahlte Urlaub von vornherein langer als einen Monat dauern soll.
Sie erstatten in diesem Fall eine Abmeldung und bescheinigen das
im gesamten Meldezeitraum erzielte Arbeitsentgelt. Der Melde-
grund ist hier die , 34"

Alkoholverbot bedeutet nicht automatisch
Bereitschaftsdienst: So klaren Sie die Entlohnung

Gibt es in Inrem Betrieb Arbeitsbereitschaft, Rufbereitschaft oder Bereitschaftsdienste? Dann wissen Sie, wie umstritten die Entlohnung
dieser Phasen ist: Es wird nicht wirklich standig gearbeitet, es handelt sich aber auch nicht um echte Freizeit. In diesem Zusammenhang
hat das Arbeitsgericht (ArbG) Hamburg kiirzlich in einem Urteil folgende Frage geklart: ,,Befindet sich ein Mitarbeiter, der fiir Notfalle
jederzeit zur Verfligung stehen muss und deshalb keinen Alkohol trinken darf, im Bereitschaftsdienst?“ (11.4.2025, Az. See 1Ca 180/23).

Geklagt hatte der Kapitan eines Schiffes. Er darf auch in seiner
dienstfreien Zeit an Bord keinen Alkohol trinken. Der Grund: Die
Besatzung muss jederzeit bereit sein, das Kommando auf der
Briicke im Notfall zu ibernehmen. Der Mann war deshalb der
Ansicht, dass ihm auch seine Freizeit als Bereitschaft vergltet
werden muss. Das ArbG erteilte ihm eine Absage. Zwar muss der
Kapitan bei einem Notfall in der Lage sein, das Kommando zu
Ubernehmen und ggf. Rettungshandlungen einzuleiten. Das heif3t
aber nicht, dass er stets damit rechnen muss, zur Arbeit herange-
zogen zu werden, wie es wahrend einer Bereitschaft der Fall ist.

Wann Sie es mit Arbeitszeiten zu tun haben

In vielen Betrieben gibt es Arbeitsbereitschaft. Typisch hierfir ist,
dass ein Mitarbeiter zwar irgendwie zur Verfugung stehen muss,
sich aber bis zum Abruf mit privaten Dingen beschaftigen kann.
Dennoch missen Bereitschaftszeiten vergiitet werden. Freie Zeit,
in der aus betrieblichen Griinden ein Alkoholverbot herrscht, ist —
wie das dargestellte Urteil zeigt — keine Bereitschaftszeit. Priifen
Sie hin und wieder, ob besondere Zeiten in hrem Betrieb richtig
eingeordnet und verglitet werden.

TATIGKEIT MERKMALE ARBEITSZEIT
Arbeitsbe- Der Mitarbeiter befindet sich am Arbeitsplatz, ist wach und kann jederzeit seine Arbeit aufnehmen. Ja
reitschaft
Rufbereit- Der Mitarbeiter darf sich aufhalten, wo er mochte (auch zu Hause), muss aber erreichbar und bei .

. Nein
schaft Bedarf abrufbar sein.
Bereit- Der Mitarbeiter muss sich an einem bestimmten Ort aufhalten, um gegebenenfalls seine Tatigkeit
schafts- jederzeit aufnehmen zu konnen. Bis zu diesem Zeitpunkt kann er aber schlafen, lesen, im Internet Ja
dienst surfen etc.
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,sommeraushilfen: Entscheiden die Mitarbeiter oder wir iiber die

Pauschalierung?“

=

Wirwerden als Sommersaisonkrafte zwei kurzfristig beschaf-
tigte Aushilfen einstellen. Unter bestimmten Voraussetzun-
gen konnen wir deren Lohnsteuer ja pauschaliert mit 25 % ab-
flhren. Die Mitarbeiter haben bereits mitgeteilt, dass sie das
gerne so hatten. Wer darf entscheiden, ob wir pauschalieren?
Oder sind wir sogar zur Pauschalierung verpflichtet, wenn die
entsprechenden Voraussetzungen vorliegen?

Das Entgelt von kurzfristig beschaftigten Mitarbeitern, fir die
die Voraussetzungen der Pauschalierungsmoglichkeit vorliegen
(s. u.), diirfen Sie grundsatzlich entweder pauschal oder nach den
individuellen Merkmalen (ELStAM) besteuern. Die Entscheidung,
ob Sie —falls moglich — pauschalieren oder nicht, liegt in Ihrem Er-
messen. Bei Ihrer Entscheidung sollten Sie Folgendes bedenken:

FRAGE

ANTWORT

1. Verdient der Mitarbeiter jahrlich insgesamt nicht mehrals
den Grundfreibetrag, kann die Besteuerung nach den
ELStAM glinstiger fur ihn sein. Wenn er keine weiteren steu-

erpflichtigen Einktinfte hat, erhalt er die Steuer nach seiner
Einkommensteuererklarung vollstandig zurtick.

2. Zahlen Sie fur ihn die pauschalierte Lohnsteuer, ist eine
Erstattung nicht mehr maoglich. Andererseits ist die Pauscha-
lierung fir Sie mit geringerem Arbeitsaufwand verbunden.

Priifen Sie die Voraussetzungen

Besprechen Sie das Fir und Wider am besten im Vorfeld mit den
Aushilfen. Einen Entscheidungsspielraum haben Sie dann nicht
mehr, wenn |hr Unternehmen sich den Mitarbeitern gegentber
bereits zur Pauschalierung verpflichtet hat (etwa im Arbeitsver-
trag). AufSerdem kdnnen Sie nur pauschalieren, wenn die Voraus-
setzungen hierfur vorliegen:

- Die Dauer der gesamten kurzfristigen Beschaftigung darf
maximal 18 zusammenhangende Arbeitstage umfassen.

- Das Arbeitsentgelt, das die kurzfristig beschaftigte Aushilfe in
Ihrem Unternehmen verdient, darf wahrend der Beschafti-
gungsdauer durchschnittlich je Arbeitstag 150 € nicht Uberstei-
gen.

« Das auf einen Stundenlohn umgerechnete Arbeitsentgelt darf
durchschnittlich 19 € nicht Gbersteigen.

»Auszubildender wird iibernommen: Geniigt eine einzige Meldung und

miissen wir das iiberhaupt melden?“

FRAGE

2

Unser Azubi hat seine Ausbildung beendet und wird von uns
ubernommen. Wie mussen wir das melden?

ANTWORT

D

Das Ende einer Berufsausbildung missen Sie der zustandigen
Krankenkasse melden. Unterscheiden Sie dabei folgende Falle:

1. Wird ein Azubi nach dem Ende seiner Ausbildung nicht in
lhrem Unternehmen weiter beschaftigt, genligt eine Abmel-
dung.

2. Wird er dagegen, wie in lhrem Fall, Gbernommen, melden Sie
sowohl das Ende der Berufsausbildung als auch den Beginn
des Beschaftigungsverhaltnisses.

In threm Fall sind also zwei Meldungen erforderlich. Zum einen er-
statten Sie eine Abmeldung mit dem Personengruppenschlssel
,102“ und zum anderen erstatten Sie eine Anmeldung mit dem

neuen Personengruppenschlissel 101 und veranderten Anga-
ben zu der neuen Tatigkeit Ihres ehemaligen Azubis.

ACHTUNG *

Meist endet ein Ausbildungsverhaltnis mit dem Ablegen der Pru-
fung. Das geschieht normalerweise im Laufe eines Monats. Das
hat eigentlich zur Folge, dass Sie den Entgeltabrechnungsmonat
in zwei Zeitraume teilen missen. Damit sich abrechnungstech-
nisch keine Probleme ergeben bzw. um Arbeitgebern die Bliro-
kratie etwas zu erleichtern, ist es gestattet, die Meldungen zum
Monatswechsel zu erstatten.

Fragen an die Redaktion

Sie haben noch Fragen?
Schreiben Sie mir:

schwalm@vnr.de
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BETRIEBSPRUFUNGEN

Aushilfen aus dem Ausland & BerufsmaBigkeit: Wann Sie die
Einschatzung eines Priifers hinterfragen sollten

Arbeiten in lhrem Unternehmen hin und wieder ausldndische Saisonarbeitskrafte als kurzfristig beschaftigte Aushilfen? Dann bleiben
die Tatigkeiten sozialversicherungsfrei. Das gilt zumindest dann, wenn sie nicht berufsmaRig ausgelibt werden. Diese BerufsmaRigkeit
miissen Sie anhand von Fragebdgen tiberpriifen. Ein gerade veréffentlichtes Urteil des Landessozialgerichts (LSG) Baden-Wiirttemberg
(8.5.2025, Az. L7 BA 1166/23) zeigt, wie weit Ihre Priifpflicht dabei geht und warum es sich fiir Arbeitgeber manchmal lohnt, gegen die Ein-

schatzung eines Betriebspriifers vorzugehen.

Der Inhaber eines Obstbaubetriebes beschaftigte mehrere Sai-
sonaushilfen aus Rumanien und Polen als kurzfristig beschaftigte
Saisonaushilfen. Er ging von vollstandiger Sozialversicherungs-
freiheit der Aushilfen aus. Bei ihrer Einstellung waren die Mit-
arbeiter anhand eines Fragebogens nach ihrer Beschaftigung im
Heimatland gefragt worden. Einige der Beschaftigten, um die es
im Streitfall ging, kreuzten an, im Heimatland zu studieren, Haus-
mann bzw. Hausfrau oder Rentner zu sein. Diese Angaben waren
z.T. mit dem Stempel der Heimatgemeinde bestatigt worden.

Statt 12 waren nur 4 versicherungspflichtig

Im Rahmen einer Betriebspriifung wurden insgesamt 12 Aushil-
fen als sozialversicherungspflichtig Beschaftigte eingestuft. Der
Arbeitgeber sollte rund 33.000 € an Sozialversicherungsbeitragen
nachzahlen. Die Begriindung des Priifers war unter anderem: Der
Arbeitgeber hatte sich nicht auf das blolRe Ankreuzen des Feldes
,Hausmann/Hausfrau® verlassen duirfen, wenn die allgemeine Le-
benserfahrung dagegenspreche. Der Arbeitgeber zog vor Gericht
und bekam zum Teil recht. Letztendlich stufte das LSG nur 4 der 12
Aushilfen als voll sozialversicherungspflichtig Beschaftigte ein —
in einem Fall, weil die Zeitgrenze fir kurzfristig beschaftigte Aus-
hilfen Gberschritten worden war.

Fragebogen geniigt erst einmal

Bei den Ubrigen 8 Aushilfen sah das LSG keine erwiesene Berufs-
maBigkeit der Tatigkeiten. Der Arbeitgeber hatte einen aktuellen
bundeseinheitlichen zweisprachigen Fragebogen flr Saisonkraf-
te aus dem (osteuropdischen) Ausland verwendet. Dieser Frage-
bogen verlangte Angaben zu allen im Hinblick auf die Berufsma-
Rigkeit relevanten Fragen. Die Angaben der Mitarbeiter deuteten
glaubwiurdig auf eine fehlende BerufsmaRigkeit hin. Der Arbeit-
geber sei, so das Gericht, in solchen Fallen nicht dazu verpflichtet,
diese Angaben zu Uberprifen und sich hierliber Nachweise vorle-
gen zu lassen. Das gilt zumindest dann, wenn er keinen begrtinde-
ten Verdacht hat, dass die Auskiinfte wahrscheinlich falsch sind.
Die Notwendigkeit solcher Nachweise wird im Fragebogen nicht
verlangt. Der Arbeitgeber hatte hier also nicht gegen Aufzeich-
nungs- und Mitwirkungspflichten verstoBen.

FAZIT
Die prufende Rentenversicherung darf es sich bei der Er-
hebung der BerufsmaRigkeit nicht zu einfach machen.
Das gilt umso mehr, als der Rentenversicherung andere Er-

mittlungsmoglichkeiten zur Verfligung stehen als einem
kleinen oder mittleren Unternehmen. Wenn die Rentenver-
sicherung den von den Versicherungstragern gestellten Fra-
gebogen nicht mehr akzeptieren mochte, ist eine vorherige
Information darliber nétig, wie Arbeitgeber ihre Mitwir-
kungspflichten ordnungsgemaf erflllen konnen.

Entscheidung ist rechtskriftig

Die Revision gegen dieses Urteil wurde nicht zugelassen. Es be-
stehtalso keine Gefahr, dass die Entscheidung irgendwann wieder
,kassiert” wird. Beschaftigt Ihr Unternehmen kurzfristig beschaf-
tigte Aushilfen aus dem EU-Ausland und haben Sie einen Betriebs-
prifer im Haus, konnen Sie ihm die Entscheidung zeigen, wenn er
die fehlende BerufsmaRigkeit dieser Mitarbeiter anzweifelt. In ei-
nem ganz ahnlich gelagerten Fall entschied das LSG Baden-Wiirt-
temberg (Az. L 11 BA 3083/20) am 11.10.2022 ebenfalls zugunsten
des klagenden Arbeitgebers.

BerufsmiRigkeit? Achten Sie auf diese Vorgaben

BerufsmaRigkeit ist immer gegeben, wenn eine Aushilfe einen
grofBen Teil ihres Lebensunterhalts durch die entsprechende Ta-
tigkeit bestreitet. Ihre wirtschaftliche Stellung muss tiberwiegend
auf dieser Beschaftigung beruhen. Deshalb mussen Sie nach-
forschen, welche Tatigkeit eine kurzfristig beschaftigte Aushilfe
auBer der Beschaftigung in Ihrem Betrieb auslbt. Bei Rentnern,
Hausfrauen/Hausmannern und Studenten brauchen Sie grund-
satzlich nichtvon BerufsmaRigkeit ausgehen. Generell missen Sie
die BerufsmaRigkeit unabhangig von den wirtschaftlichen Ver-
haltnissen im jeweiligen Heimatland der Beschaftigten beurtei-
len. Ansonsten liegt eine ungerechtfertigte Diskriminierung von
auslandischen im Vergleich zu inlandischen Arbeitnehmern vor.

TIPP @

Verwenden Sie einen offiziell zur Verfuigung gestellten Fra-
gebogen und sind die Angaben, welche die neuen Aushilfen
machen, plausibel, haben Sie zunachst keine weitere Nach-
prufungspflicht. Den aktuellen offiziellen Fragenbogen fur
die Beschaftigung von Aushilfen aus dem osteuropaischen
Ausland finden Sie auf den Seiten der Minijobzentrale unter
https://www.minijob-zentrale.de/DE/service/formulare/
detailseite.html?nn=bObdec7a-a43b-4976-b45e-9d7ff3038
40e#doc72186765-12c6-47b8-a773-05fad6c04ff8bodyText4
oder gekirzt https://tinyurl.com/yxb3p6f3
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IHRE SERVICES ALS LESER:

/ ®
% FRAGEN AN DIE REDAKTION A KUNDENSERVICE
—
Sie haben noch Fragen? Sie haben Fragen rund um Ihr Abonnement
Unsere Rechtsanwalte und Redakteure von ,Lohn & Gehalt aktuell”?
helfen Ihnen:
Telefon: 0228 9550 160
schwalm@vnr.de E-Mail: kundenservice@personalwissen.de

/
& ONLINEBEREICH

Sie haben Zugriff auf den umfangreichen Onlinebereich

1. Aktuelle Beitrage
Bleiben Sie stets auf dem neuesten Stand und verpassen Sie keine wichtigen Anderungen.
2. Arbeitshilfen und Checklisten
Arbeiten Sie effektiver und schneller mit praktischen Vorlagen und Tools.
3. Ausgabenarchiv durchstébern
Nutzen Sie auch heute noch wertvolle Informationen aus fritheren Ausgaben.

So einfach geht es:
Registrieren Sie sich fiir den Onlinebereich unter

www.personalwissen.de/login

{2 PERSONALWISSEN




lhr Testimonial zu
,Lohn & Gehalt
aktuell*

Wir mochten von lhnen wissen,
welche positiven Veranderungen Sie in lhrer
Arbeitswelt durch den Informationsdienst
»Lohn & Gehalt aktuell“ wahrgenommen haben.

Warum sollten Sie lhre Meinung 6ffentlich abgeben?
Weil wir mit lhnen gemeinsam lhren Berufsalltag nachhaltig verbessern

wollen und Sie mit lhrer Meinung andere Personalverantwortliche in ihrer
Entscheidungsfindung fiir unseren Informationsdienst bestarken kénnen!

Sie wissen nicht, wie Sie lhr Testimonial formulieren sollen?

Dann finden Sie im Folgenden ein paar Anhaltspunkte:

 Wie gefillt Ihnen ,,Lohn & Gehalt aktuell“?

» Wie nutzen Sie ,,Lohn & Gehalt aktuell in lhrem
Arbeitsalltag?

« In welchen Situationen hat lhnen ,,Lohn & Gehalt aktuell*
bereits geholfen?

Herzlichen Dank vorab fiir Inre Unterstiitzung.
Wir freuen uns auf Ihr Testimonial!

lhr Personalwissen-Team

1
Als Belohnung ein Geschenk!

iitzung bel
on fur thre Unterstu
i nkeschon fur e _
o k\?mes Dak\us'wen Geschenk: Nach de14 e den I nzon
i e)c(j nwir thnen 'mnerha\b von

nials sendé !
rglc:tschein im Wertvon 10€zu

https://testimonial.vnr.de/
lohn-und-gehalt-aktuell/
. tionen
; . wichtige Informa :

ell* hilft mir, W< ungen. Die
,»,Lohn &_.?)ehae\;:\:\tu d gibt auch oft gute Anrec‘f‘n k?a\te nilft
nicht zu ubers raxi - or Interessan-
iibersichtliche u_rr\‘(irr: glick Wichtiges vor Wert‘;\‘ig:k ist zeitspa-
m dabel,ta . ce?‘\eiden Dieser schnelle Uber

m zu untersei===

trznd und sehr effizient.

-Brigitte ).,EVR Reisen GmbH
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